
Beitrags- und Gebührenordnung des 

Luftsportvereins Gera e.V. 

 

Gültig ab dem 19. Juni 2022 

Mitgliedschaften 

Aktive Mitglieder Typ A 
Volljährige Mitglieder mit fliegerischer Tätigkeit 

Aktive Mitglieder Typ B 
Minderjährige Mitglieder mit fliegerischer Tätigkeit 
Fördermitglieder Typ A 

Natürliche Personen mit Mitflugrecht zu Vereinspreisen 
Fördermitglieder Typ B 

Natürliche oder juristische Personen ohne besondere Rechte 
Ehrenmitglieder 
Ernennung durch Beschluss der Mitgliederversammlung 

Stichtag für die aktiven Mitglieder Typ B ist der 01. Januar des jeweiligen 
Jahres 

Jahresbeiträge 

Aktive Mitglieder Typ A 

450 Euro ( 225 Euro zum 01. Februar und 225 Euro zum 01. Juni) 
Aktive Mitglieder Typ B 
300 Euro ( 150 Euro zum 01. Februar und 150 Euro zum 01. Juni) 

Fördermitglieder Typ A 
50 Euro (fällig zum 01.02. des Jahres) 

Fördermitglieder Typ B 
Variabel, jedoch mindestens 50 Euro 
Ehrenmitglieder 

kein Jahresbeitrag 

Alle Zahlungen erfolgen bargeldlos durch erteilen einer 
Einzugsermächtigung. Erfolgt die Aufnahme als aktives Mitglied nach dem 

30. Juni eines Jahres, ist für das restliche Jahr nur der halbe Jahresbeitrag 
zu zahlen. Die Beiträge der aktiven Mitglieder sind in zwei gleichen Raten 

jeweils zum 1. Februar und zum 1. Juni eines Jahres fällig. Der Beitrag der 
Fördermitglieder vom Typ A ist zum ebenfalls zum 1. Februar des Jahres 

fällig, für den Beitrag der Fördermitglieder vom Typ B ist keine älligkeit 

bestimmt. 

Baustunden 

Aktive Mitglieder haben im Zeitraum vom 1. April eines Jahres bis zum 31. März 
des Folge-jahres 20 Baustunden zu leisten. Davon sind mindestens 10 Stunden 



als ausführende Arbeit am Vermögen (Technik, Gebäuden etc.) des Vereins zu 

leisten. Nicht erbrachte Stunden sind mit 10 Euro pro Stunde zu vergüten. Diese 
Vergütung ist unmittelbar nach dem Ende Baustundenperiode fällig. 

Segelfluggebühren für aktive Vereinsmitglieder und 
Kurzmitgliedschaften 

ASK 13 

Doppelsitzer 
Einsitzer 

Preis pro Minute 

0,40 € 
0,50 € 

0,60 € 
Preis pro Stunde 

24,00 € 

30,00 € 
30,00 € 

Gebühren ohne Mehrwertsteuer und ohne Landegebühren. 

Startgebühren für aktive Vereinsmitglieder 

 

W-Schlepp 
Pro Start 

5,00 € 

Gebühren ohne Mehrwertsteuer und ohne Landegebühren. 

Startgebühren für Nichtmitglieder 

Windenstart 
10,00 € 

Schnupperfluggebühr Segelflug 

Schlepphöhe 
Maximale Flugzeit 
(wetterabhängig) 

Preis 
Flugzeugschlepp 

800 Meter 
25 Minuten 

100 € 

Windenschlepp 
300 Meter 

10 Minuten 
30 € 



Alle Preise incl. Landegebühren und Mehrwertsteuer; jede weitere Minute 
Segelflug kostet 1,00 Euro. Die Flugzeit setzt sich aus Schlepp- und 
Segelflugzeit zusammen. 

Sonstige Gebühren 

Position 
Gebühr 

Unterstellgebühr für nicht gewerblich genutzte Flugzeuge und/oder Hänger für 
aktive Mitglieder 

1 € / Tag 

Unterstellgebühr für nicht gewerblich genutzte Flugzeuge und/oder Hänger für 
Förder- und Nichtmitglieder 

5 € / Tag 
Unterstellgebühr für nicht gewerblich genutzte Flugzeuge und/oder Hänger für 
Haltergemeinschaften 

Anteilige Berechnung je nach 
Art der Mitgliedschaft 

Hallen- und Werkstattnutzung für Mitglieder auf Antrag 
individuelle Festlegung 

Unterstellungsgebühr (Hänger oder Flugzeug) - Nichtmitglieder 

5 € / Tag 
Werkstattmiete für alle Werkstätten - Nichtmitglieder 

5 € / Tag 
Theoretischer Unterricht für Nichtmitglieder 

5 € / Stunde 
Kurzmitgliedschaft von Mitgliedern anderer Vereine des DAeC 1) 

5 € / Tag 

Kurzmitgliedschaft von Mitgliedern anderer Vereine des DAeC 1) 
20 € / Woche 

Kurzmitgliedschaft von Mitgliedern anderer Vereine des DAeC 1) 
35 € / Monat 

Vereinsheimnutzung 

20 € pauschal 
Kilometerpauschale für Fahrten mit dem privaten PKW 

0,30 € / Kilometer 
Aufwandsentschädigung für nicht erteilte Einzugsermächtigung 

20 € / Jahr 

Mahngebühren 
5 € / Mahnung 

Aufwandsentschädigung für nicht bezahlte Landegebühren 
15 € / Rechnung 

1) Kurzmitgliedschaften sind nur mit Einwilligung des Vorstandes möglich 

 

 

 



Schlussbestimmungen 

Für Flugeinsätze auf Anforderung (Wettbewerbe, Veranstaltungen) können 
Vergütungen auch außerhalb der gültigen Gebührenordnung durch den Vorstand 

beschlossen werden. Alle nicht in dieser Gebühren-ordnung erfassten Fälle 
werden durch Vorstandsbeschluss oder durch die Vorsitzenden geregelt. Bei 
unklaren Formulierungen gilt die für den LSV Gera e.V. günstigere Auslegung. 

 
Florian Liebetrau 

1. Vorsitzender 
 
Steffen Grasser 

2. Vorsitzender 
 

Dr. Christian Thiel 
Schatzmeister 
 


